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§ 20 KDV 1967 Antrag auf nationale
Genehmigung einer Type von

Fahrzeugen oder Fahrgestellen
 KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Der Antrag auf Genehmigung einer Type von Fahrzeugen oder Fahrgestellen muss enthalten:

1. 1.Name, ordentlichen Wohnsitz oder Sitz des Erzeugers des Fahrzeuges oder Fahrgestelles, bei

ausländischen Erzeugern auch des Bevollmächtigten in Österreich; bei Fahrzeugen, die in mehreren Stufen

gefertigt werden, Name, ordentlicher Wohnsitz oder Sitz der Erzeuger des Fahrzeuges oder Fahrgestells für

alle Fertigungsstufen;

2. 2.die Art und Klasse des Fahrzeuges (§§ 2 und 3 des Kraftfahrgesetzes 1967) und seine vom Erzeuger

festgesetzte Typenbezeichnung, bei Ansuchen um Genehmigung einer Type von Fahrgestellen die Art und

Klasse des Fahrzeuges, für die das Fahrgestell bestimmt ist;

3. 3.die Marken- und Typenbezeichnung des Fahrzeuges;

4. 4.die mögliche Verwendungsbestimmung des Fahrzeuges;

5. 5.bei Fahrzeugen, die in einer weiteren Fertigungsstufe von einer Type mit einer EU-Betriebserlaubnis

abgeleitet sind, die Nummer dieser Betriebserlaubnis;

6. 6.die Identifikation der dem Antrag zugehörigen Typenbeschreibung (Abs. 3 Z 1).

Als Fahrzeuge oder Fahrgestelle mit mehreren Fertigungsstufen im Sinne der Z 1 gelten auch Fahrzeuge oder

Fahrgestelle, die unvollständig vom Erzeuger der vorletzten Fertigungsstufe ausgeliefert werden und im

Verantwortungsbereich des Antragstellers, auch wenn dieser der gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigte ist, durch

Einbau von weiteren für die Einhaltung der Bestimmungen des KFG 1967 erforderlichen Teilen wie zum Beispiel

einer Trennwand fertiggestellt werden. Bei Fahrzeugen, die von einem Typ mit EU-Betriebserlaubnis abgeleitet

sind, ist es nicht zulässig, mehrere Typen mit jeweils einer Betriebserlaubnisnummer, ausgenommen

Erweiterungen einer Betriebserlaubnis, innerhalb einer Type zusammenzufassen.

2. (2)Dem Antrag auf Genehmigung einer Type von Kraftfahrzeugen oder Fahrgestellen solcher Fahrzeuge sind als

Beilagen anzuschließen:

1. 1.Eine Typenbeschreibung nach der für die Type zutreffenden Anlage 4c bis 4e nach einem vom

Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie genehmigten

Muster. In der Typenbeschreibung dürfen mehrere Varianten/Versionen in den Betriebserlaubnissen nicht

in eine Ausführung gemäß Typenbeschreibung zusammengefasst werden; bei Abänderungen der

Typenbeschreibung aufgrund der Änderungen an einer genehmigten Type sind die Änderungen gegenüber

der vorhergegangenen Typenbeschreibung deutlich zu kennzeichnen. Ein Verweis auf frühere

Typenbeschreibungen ist unzulässig. Bei jeder Änderung an einer genehmigten Type ist dem Antrag eine

gesamte, konsolidierte Fassung der Typenbeschreibung mit Ausnahme unveränderter Anlagen

anzuschließen.
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2. 2.Nachweise laut der zutreffenden Anlage 3e bis 3i. Soll die Prüfung eines der in diesen Anlagen genannten

Themenbereichs im Zuge der Typenprüfung vom/von den Sachverständigen für die Typenprüfung geprüft

werden, so ist die Typenbeschreibung gemäß Z 1 so weit zu ergänzen, dass die Prüfung durch den/die

Sachverständigen durchgeführt werden kann. Werden als Nachweise eine EU-Betriebserlaubnis oder eine

Genehmigung nach ECE vorgelegt, müssen diese den vollständigen nach der jeweiligen Richtlinie oder ECE-

Regelung vorgesehenen Beschreibungsbogen enthalten. Liegt von einer EU-Betriebserlaubnis oder einer

Genehmigung nach einer ECE-Regelung bereits eine Erweiterung vor und enthält diese nicht den gesamten

Beschreibungsbogen, sind die vorhergehenden Genehmigungen so weit beizulegen, dass sich ein

vollständiger Beschreibungsbogen ergibt.

3. 3.Vollständig und fehlerfrei ausgefüllte Muster von Typenscheinen für jede Ausführung gemäß Anlage 4.

Diese Typenscheinmuster können in elektronischer Form als pdf-Dokumente beigebracht werden. Ist der

Antragsteller gemäß § 30a Abs. 8 KFG 1967 dazu ermächtigt, Genehmigungsdaten in die

Genehmigungsdatenbank einzugeben, müssen diese Typenscheinmuster mit dem System erstellt werden,

mit dem die Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank eingegeben werden. Ist der Antragsteller

gemäß § 30a Abs. 7 KFG 1967 dazu ermächtigt, Genehmigungsdaten in die Datenbank einzugeben und die

Anzahl der Ausführungen gemäß Typenbeschreibung ist größer als 20, kann die Anzahl der Ausführungen,

für die Typenscheinmuster anzuschließen sind, so bemessen werden, dass alle in der Typenbeschreibung

enthaltenen und in der Anlage 4 mit der Anmerkung „TB“ versehenen Angaben mindestens einmal in den

Typenscheinmustern enthalten sind. Lässt der Antragsteller Typendaten vom Bundesminister für

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Sinne des § 30a Abs. 5 in die

Genehmigungsdatenbank eingeben, müssen dem Antrag keine Typenscheinmuster angeschlossen werden.

3. (3)Wenn im Zuge der Typenprüfung Sachverhalte festgestellt werden, die in direktem Zusammenhang mit der

Verkehrs- und Betriebssicherheit oder den Auswirkungen auf die Umwelt stehen, oder wenn sonstige Bedenken

bestehen, hat der Antragsteller über Aufforderung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie,

Mobilität, Innovation und Technologie besondere Nachweise oder Befunde beizubringen.

4. (4)Der Antrag soll einschließlich der in den Abs. 2 und gegebenenfalls Abs. 3 anzuschließenden Unterlagen in

elektronischer, vom Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

genehmigter Form eingebracht werden. Enthält eine Datei eine Betriebserlaubnis oder eine Genehmigung nach

einer ECE-Regelung, muss der Dateinamen einen eindeutigen Bezug zur Genehmigungsnummer beinhalten. Die

Typenbeschreibung ist spätestens zu Beginn der Typenprüfung, die Typenscheinmuster sind spätestens vor der

Genehmigung in Papierform beizubringen. Die Beilagen gemäß Abs. 2 und gegebenenfalls Abs. 3 sind im Zuge

der Typenprüfung nach Aufforderung umgehend in Papierform zur Verfügung zu stellen.

In Kraft seit 10.04.2021 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/30a
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/30a
file:///

	§ 20 KDV 1967 Antrag auf nationale Genehmigung einer Type von Fahrzeugen oder Fahrgestellen
	KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967


